
Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Referendumskomitee eingeholt.

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende  (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Referendums in eidgenössischen Angelegenheiten stimm-
berechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft) Amtsstempel
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Ablauf der Referendumsfrist: 18. April 2024

REFERENDUM GEGEN EFAS
Im Bundesblatt veröffentlicht am 09.01.2024

Referendum gegen die Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung 
der Leistungen).

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Artikel 141 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 und nach Art. 59a – 66 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 17. 
Dezember 1976, dass die Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzie-
rung der Leistungen) der Volksabstimmung unterbreitet werde.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht, sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensamm-
lung fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 bzw. nach Art. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937.

REFERENDUM GEGEN EFAS

JETZT UNTERSCHREIBEN !

www.stop-efas.ch

Mehr Macht den Krankenkassen !
EFAS verschiebt die Macht weg von den Kantonen hin zu den Kranken- 
kassen. Sie verwalten künftig 11 Milliarden Franken Steuergelder.

Steigende Prämien !
EFAS bedeutet eine Verschiebung der Kosten weg von den Kantonen hin zu 
den Prämienzahlenden. Die ungerechten Kopfprämien steigen!  

Druck auf Personal und Qualität !
Um Kosten zu sparen, wird der Druck auf das Gesundheitspersonal in  
Spitälern, Spitex und Heimen erhöht. Die Behandlungsqualität sinkt.

Senden Sie diese Liste teilweise oder vollständig ausgefüllt sofort an: Syndicat des services publics, Case postale 1360, 1001 Lausanne

ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSSYSTEM  
IN GEFAHR – NEIN ZU EFAS !


